
 
 

 
Fremdpraktikum 

 
(Erklärung:  PT = Praxistag) 
 
Modell I: 
1 Woche in den Pfingstferien (mind. 4 PT) 
+ 
1 x 5 Praxistage in der Blockwoche 
+ 
3 x 2 Praxistage in den Wochen zwischen Pfingst- und 
Sommerferien 
 

 
= 4 PT 
 
 
= 5 PT 
 
 
 
= 6 PT 
 
15 PT  

 
Modell II: 
1x 5 Praxistage in der Blockwoche 
+ 
2 Wochen in den Sommerferien 
 

 
= 5 PT 
 
= 10 PT 

15 PT  

 
Modell III (nur in Absprache mit der Praxislehrkraft): 

 

 

 

15 PT 

 
Wichtig: Das Fremdpraktikum sollte möglichst erst ab den Pfingstferien 
abgeleistet werden, damit die bewerteten Praxisbesuche bereits beendet sind.  
Das Fremdpraktikum kann nur in einer weiteren Einrichtung und einer weiteren 
Altersgruppe absolviert werden (kein Wechsel innerhalb des Fremdpraktikums). 
 
Bestätigung: 
Das Fremdpraktikum im Umfang von 15 Praxistagen wurde im oben vermerkten 
Zeitraum absolviert. 
 
 
 
 
Datum:                                                                          Unterschrift mit Stempel                                                            
 
 

Zeitraum: 

Zeitraum: 

Zeitraum: 


